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Sozialer Wohnbau

Heute sind die Städte weitgehend frei, mit welchen Mitteln sie ihre Wohnbaupolitik verfolgen. Das 
Rahmenabkommen wird diesem Zustand ein Ende setzen. 
Die EU-Beihilferegeln sind gemäss dem „Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zum Frei-
handelsabkommen 1972“ (Anhang zum Rahmenabkommen) unmittelbar nach der Gutheissung 
der Rahmenabkommens auch auf  das Freihandelsabkommen 1972 und damit in der Schweiz an-
wendbar.

Dann geraten die Subventionen an Wohnbaugenossenschaften ins Visier der EU-Beihilferegeln. 
Sie umfassen ganze Bibliotheken und mehrere Fälle beim EuGH. Bemerkenswert daraus ist der 
Fall der „Stichting Woonlinie“, die sich in Holland im sozialen Wohnungsbau engagiert. Sie erhielt 
nach längerem Kampf  staatliche Hilfe. Die niederländischen Behörden meldeten diese Subven-
tion am 1.3.2002 bei der europäischen Kommission an. Nach über 16 Jahren Verfahren erklärte 
der Europäische Gerichtshof  am 15. November 2018 die Subvention als unerlaubte Beihilfe und 
verlangte Rückzahlung. Im Verlaufe des Verfahrens hatten sich private Investoren am Verfahren 
beteiligt und eine Verzerrung des Wettbewerbs behauptet. Das bejahte der EuGH.

Aber nicht nur, dass es für Wohnbaugenossenschaften überhaupt zu Verfahren vor dem EuGH 
kam, dass private Investoren sich am Verfahren beteiligen konnten, dass sie während 16 Jahren 
Rechtsunsicherheit stifteten, sondern auch, was diskutiert wurde, dürfte Wohnbaugenosenschaf-
ten interessieren. Es ging nämlich darum, ob sie noch als „sozial“ qualifizieren. Dabei diskutierte 
man z.B. wie hoch die Einkommen und die verlangten Mietzinse sein dürfen, damit sie als „sozial“ 
qualifizieren (im Fall Woonlinie diskutierte man über Obergrenzen von EUR 33‘000.- Bruttoein-
kommen und EUR 650.- als Mietzins).

Zur Frage, wie die Schweiz mit der Pflicht zur Einführung der EU-Beihilferegeln umgeht, sagt 
der Experte Zurkirchen (Ziff  36 seines Gutachtens): „Über die Folgen der beschriebenen un-
mittelbaren Wirkungen für die Schweiz im Freihandels- und Luftfahrtbereich kann nur spekuliert 
werden.“ Umgangssprachlich würde man wohl von totalem Durcheinander, oder in der Sprache 
von Frau Calmy-Rey (Tagesanzeiger vom 3.2.2014) von „Bastelei“ sprechen. Oder in der Sprache 
des Rahmenabkommens:  

Rechtsunsicherheit auf  Jahre hinaus, das Gegenteil von stabilen Verhältnissen; 
Bürokratiezuwachs 

zufolge Notwendigkeit von EU-Rechtsspezialisten in allen möglichen Behörden, die Subventio-
nen, Steuervergünstigungen oder Ansiedelungsanreize behandeln, aber auch bei den Privaten, die 
sich darum bewerben. Beim Bund ist eine völlig neue Subventionsbürokratie erforderlich. 

Mehr Info mit Klick auf Stichworte von A – Z; Wählen Sie dort das Sie interessierende Thema:

Sofortige Auswirkungen auf Subventionen; Versteckte neue Vertragsbereiche

https://dokustelle-rahmenabkommen.ch/stichwortverzeichnis/

